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INFO-BLATT 23. März 2020 
Offizielles Publikationsorgan 
der Gemeindebehörde und der Verwaltung Wintersingen 

 
 

Info Blatt 3: Corona Virus 
 
 
Der Bundesrat verstärkt am Freitag, 20.03.2020 die Massnahmen zum 
Abstandhalten, um eine Überbelastung der Spitäler mit schweren Fällen von 
Coronavirus-Erkrankten zu verhindern. Ansammlungen von mehr als 5 Personen 
im öffentlichen Raum sind verboten, namentlich auf öffentlichen Plätzen, auf 
Spazierwegen und in Parkanlagen. Bei Versammlungen von unter fünf Personen ist 
gegenüber anderen Personen ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. 
Die Polizei kann bei Nichteinhaltung eine Ordnungsbusse verhängen.  
 
 
Für den Kanton Basel-Landschaft und die Gemeinde Wintersingen gilt zudem:  
 

• Entsorgungstag; Samstag, 04.04.2020:  
Der Entsorgungstag am 4. April 2020 wurde abgesagt . Der nächste 
Entsorgungstag findet statt am Samstag, 7. November 2020.  

 
• Keine Gemeindewahlen und- abstimmungen im Mai und J uni: 

Der Regierungsrat hat an einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen, dass 
die Gemeindewahlen vom 17. Mai 2020 und die im Juni stattfindenden 
Nachwahlen sowie allfällige Sachabstimmungen auf Gemeindeebene nicht 
durchgeführt  werden. Die Gemeinde- und Bürgerräte der Gemeinde 
Wintersingen wurden bereits am 9. Februar 2020 gewählt und treten ihr Amt 
per 1. Juli 2020 an. Die Gemeinde/- Bürgerräte konstituieren sich selber, bis 
die ordentliche Wahl der Präsidien durchgeführt werden kann.  
 
Auch die kirchliche Abstimmung vom 17. Mai 2020 über die neue 
Kirchenverfassung der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Landschaft 
findet nicht statt.  

 
• Einwohnergemeindeversammlung; neues Datum: 

Die Einwohnergemeindeversammlung wurde auf den Mittwoch, 24.06.2020  
verschoben. Sollte die Einwohnergemeindeversammlung aufgrund der 
jetzigen Situation nicht durchgeführt werden können, würden Sie rechtzeitig 
informiert werden.  

 
• Mütter- und Väterberatungsstelle: 

Die Mütter- und Väterberatungsstellen stehen für Beratungen zur Verfügung. 
Beratungen werden wo möglich per Telefon oder E-Mail angeboten. 
Beratungen vor Ort oder Hausbesuche nur auf Voranmeldung via Mail: 
Domenica Bruegel-Magnolini, muebe@eblcom.ch   
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• Polizeihauptposten Sissach bis auf weiteres geschlo ssen: 
Der Polizeihauptposten Sissach wird per Montag, 23.03.2020 bis auf weiteres 
geschlossen. Folgende Polizeistellen in der Nähe von Wintersingen bleiben 
weiterhin besetzt: 
- Polizeistützpunkt Liestal, Rheinstrasse 25, 4410 Liestal 

Telefon: 061 553 34 34, E-Mail: pol.liestal@bl.ch  
- Polizeihauptposten Muttenz, Bahnhofstrasse 5, 4132 Muttenz 

Telefon: 061 553 47 17, E-Mail: pol.muttenz@bl.ch  
  
 In dringenden Situationen wenden Sie sich bitte an die Einsatzzentrale bzw.  
 den Notruf: 117 / 112. 
 Einfache Diebstähle, Sachbeschädigungen oder Verluste können auch online
 angezeigt werden: www.suisse-epolice.ch  

 
• Beerdigungen und Trauerfeiern: 

Die Begrenzung der Menschenansammlungen auf 5 Personen gilt auch für 
den Friedhof. Somit sind an Trauerfeiern, Urnenbeisetzungen und 
Erdbestattungen max. 5 Personen inkl. Pfarrperson zugelassen.  
Trauerfeiern / Gedenkgottesdienste können allenfalls zu einem späteren 
Zeitpunkt noch stattfinden.   

 

• Sport- / Spielplätze: 
Sämtliche öffentliche Sportplätze bleiben bis auf weiteres geschlossen. Bei 
den Spielplätzen gilt die oben genannte verschärfte Massnahme des 
Bundesrates.  

 
• SVA; Coronavirus: Entschädigung bei Erwerbsausfälle n:  

Der Bundesrat hat am Freitag, 20. März 2020 ein umfangreiches 
Massnahmenpaket beschlossen, um die wirtschaftlichen Folgen der 
Ausbreitung des Coronavirus abzufedern. Unter anderem soll eine 
Entschädigung bei Erwerbsausfällen ausgerichtet warden. 
 
Wer hat Anrecht auf eine Entschädigung? 
- Eltern mit Kindern unter 12 Jahren, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen 

müssen, weil die Fremdbetreuung der Kinder nicht mehr gewährleistet ist; 
- Personen, die wegen Quarantänemassnahmen ihre Erwerbstätigkeit 

unterbrechen müssen; 
- Selbstständigerwerbende, die einen Erwerbsausfall erleiden, weil sie 

wegen den vom Bundesrat getroffenen Massnahmen ihre Tätigkeit 
einstellen müssen; 

- Freischaffende Künstlerinnen und Künstler, deren Engagements wegen 
den Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus annulliert wurden oder 
die einen eigenen Anlass absagen mussten. 

Weitere Informationen, Merkblätter und Anmeldungsformular unter 
 www.sva-bl.ch.  
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• Kehrichtentsorgung; Empfehlungen des Bundes: 
Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation in der Schweiz, ist bei der 
Kehrichtentsorgung auf folgendes zu achten: 
- Abfälle wie Masken, Taschentücher, Hygieneartikel und Papierhandtücher 

unmittelbar nach Gebrauch in kleinen Plastiksäcken sammeln. Diese 
Plastiksäcke, ohne zusammenpressen, verknotet in einen schwarzen 
Norm-Abfallsack stecken und zuhause in einen Abfalleimer mit Deckel 
werfen. 

- Abfallsack mit den entsprechenden GAF-Vignetten versehen und am 
Entsorgungstag der Gemeinde, wie immer bis um 07.00 Uhr, bereitstellen. 

 
Wichtig für Haushalte mit erkrankten Personen oder unter Quarantäne: 
- Auf die Abfalltrennung ist zu verzichten. 

Alle normalerweise separat gesammelten Abfälle, wie PET-
Getränkeflaschen, Aludosen, Altpapier, alle Kunststoffe, etc. sind mit dem 
normalen Kehricht zu entsorgen (Infektionsgefahr). 

- Alle Grüngutabfälle  aus den Haushalten sind ebenfalls mit dem Kehricht 
zu entsorgen . Grüngutabfälle nicht in den Kompost, die Bio-Klappe oder 
einen Grüngutcontainer werfen.  

 
Öffentliche, nicht betreute Sammelstellen (Glas, Al u-Weissblech, etc.): 
- Sammelstellen nur aufsuchen, wenn es unbedingt notwendig ist. Nicht 

verderbliche und saubere Abfälle für die Separatsammlung vorerst zu 
Hause lagern. 

- Falls die Sammelstelle trotzdem benutzt wird: Abstand halten; 2 Meter und 
die hygienischen Massnahmen, wie Hände desinfizieren, etc. einhalten.    

 

• Von Wintersingen für Wintersingen / Nachbarschaftsh ilfe: 
Der Gemeinderat bedankt sich bereits jetzt für all die erhaltenen Meldungen. 
Es konnten schon Nachbarschaftshilfen vermittelt werden. 
 
Sind auch Sie über 65 Jahre alt, haben eine Vorerkrankung oder gehören zu 
einer Risikogruppe? Oder möchten Sie helfen? Haben Sie verfügbare 
Kapazitäten um Einkäufe zu erledigen, Medikamente zu besorgen oder für 
anderweitige Hilfe im Alltag? 
 
Dann melden Sie sich auf der Gemeindeverwaltung: 
gemeinde@wintersingen.ch oder Tel. 061 976 96 50. Angebotene Hilfe 
vermitteln wir gerne. 

 
 
Der Gemeinderat dankt weiterhin allen für das Verständnis und die Mithilfe in dieser 
schwierigen Zeit.  
 
Gemeinderat Wintersingen 
4451 Wintersingen, 23.03.2020 
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